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• 

Bundesgesetz über Studien, an Universitäten' 
'·(UniStG) , 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Mit Bedauern wird festgestellt, daß im vorliegenden ,Entwurf keinerlei leitende Grundsätze und 
, Ziele,' die dieses Gesetz verfolgen soll,formuliert sind. Diese wären iwar auf einem a!lgemeinen 
Niveau gehalten, bilden aber trotzdem' die Richtschrlur, an der sich das Bundesministeiium, die, 
Universität und ihre Organe zu orientieren haben; Nur so ist es zu verhindern, daß eine kuizfristige 
Machtkonstellation (jeder Art) die Universität ffir ihre Ziele vereinnahmt. 

, Auch wenn die leitnden Grundsätze und Ziele im UOG 1993 formuliert sind; halten wir es ffir 
notwendig, sie auch diesem Gesetz explizit,zugrunde zu legen. 
Weiters fehlt eine Ausformulierung der Rechte und Pflichten der LehrendEm und der' 
Studierenden, die, geeignet wäre, bildungspolitisch nicht hinter"das AHStG zurOckzufallen. . 

Wirfon:fem deshalb die Aufnahme leitender Grundsätze und Ziele sowie die Ausformulierung der 
'.......' , ' . 
, Rechte und Pflichten der Lehrenden und der Studierenden, wie sie im AHStG formuliert sind. : 

1. TEIL: GELTUNGSBEREICH UND ,RECHTSQUELLEN 

§1 (Geltungsbereich) 

Abs. 3: Wir fordern die Streichung dieses Absatzes und stattdessen die durchgehende 
männliche und weibliche Formulierung bzw. geschlechtsneutrale Schreibweise. 

§2(Aufzählung der Diplom- und Doktoratsstudien) 

Die Einrichtung von ,Studienversuchen stellt ein vereinfachtes Verfahren zur vorläufigen 
Einrichtung von Studien richtungen und deren Evaluierung dar. Diese Möglichkeit vermissen wir im 
vorliegenden Entwurf. " ' 
Die'Einrichtung von Studienzweigen schafft fur'Studierende eine weitere Freiheit im Studium,' sie 
sollte deshalb weiter ins Auge gefaßt werden. 

§3 (Einrichtung von Diplom- und Doktoratsstudien) 

Abs. 1: Wir begrußen die Möglichkeit der Einrichtung von Studien als Fernstudien. 
, Problematisch sehen wir die alleinige Kompetenz des Bundesministers bei der Einrichtung und 

Auflassung von Studien. Es fehlen Kontroll- und Aufsichtsregelungen. 

Abs. 2: Diese Erhebung berucksichtigt ausschließlich quantitative Faktoren, die daruberhinaus 
nur die Nachfrage- und Angebotssituation betreffen. Universitätspolitische und gesellschaftliche 
Ziele fehlen vollständig. Dies zeigt die alleinige Orientierung am Arbeitsmarkt, die wir' 

" I 

bildungspolitisch ffir äußerst proplematisch halten; 

Abs. 3: Nicht nur das Ergebnis, sondern, auch die Erhebungsunterlagen und die 
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Entscheidungsbegrundung sind zwingend einer Begutachtung zu unterziehen. Als weitere 
Begutachtungsinstanz schlagen wir die Osterreichische Hochschülerlnnenschaft vor, die in diesen 

, Fragen die Interessen der Studierenden vertritt. ' 
Das Ergebnis der Erhebungen ist dem Gesetzgeber und anderen maßgeblichen Stellen 
(Universität, OH; .•• )in Form ,eines Berichts' zur Kenntnis zu bringen. Dieser hat alle erhobenen 
Daten u'nd die Entscheidungsfindungausführlich und nachvollziehbar zu dokumentieren. 

, §4 (Verwendungsprofil) 

Abs 1: Allein der Terminus, aber auch der Inhalt dieses Paragraphen zeigt die vorrangige 
Orientierung am Arbeitsmarta und an der Wirtschaft sowie die Unterordnung unter die damit 
verbundenen Zwänge. " ' 

,,'Anstatt "eines Verwendungspl'Qfils schlagen wir die Festschreibung von' Bildungszielen vor, die 
sich einerseits an deli leitenden Grundsätzen und deriZielen dieses Gesetzes zu orientieren hat ' 
(vgl. allgemeine Vorbemerkungen), andererseits aber auch an den Anforderungen, die von der 
Gesellschaft an die Absolventinnen gestellt werden. 
Die Ablehnung des Tenninus Verwendungsprofil gilt suCh für alle nachfolgenden Bestimmungen, 

, er sollte such dort durch den Tenninus Bildungsziel ersetzt werden. ' . " 

Abs. 2: Auch' hier zeigt si~h das große Gewicht, das der Wirtschaft in bildungspolitischen Fragen ' 
beigemessen wird. Dabei sollte es bei der Erarbeitung der Bildungsziele in erster Unie um eigene 
Impulse der Universität und erst in zweiter linie um die Reaktion auf Wünsche der Umwelt 
(Arbeitsmarkt, Wirtschaft, , •• ) gehen. Reaktion bedeutet Stillstand der Innovation,da die 
Umsetzung der gerade anliegenden Wünsche zeitlich immer stark zuruckhinkt, Visionen würden 
verdrängt. 
Es sollte der Studienkommission überlassen bleiben, welche Informationen sie vor Erstellung 
eines Studienplanes ein~olt. 

§5 (Erlassung des Studienplanes bei Einrichtung an einer Universität) 

Abs. 2: Auch hier ist die Osterreichische Hochschülerinnenschaft als Vertretung der 
Studierenden in das Begutachtungsverfahren einzubinden. 

Abs. 3: Im Sinne einer effizient~n StudienplanersteIlung und einer verstärkten Autonomie der 
Studienkornmission scheint es unangebracht, die Frist für die Begutachtung im 
Bundesministerium auf drei Monate auszudehnen. Diese Frist hätte auch den Nachteil, daß am 

,Ende des Sommersemesters beschlossene Studienpläne nicht jedenfalls im Wintersemester in 
Kraft treten könnten" es also zu unverhältnismäßigen Verzögerungen kommen könnte (Bsp. 
Beschluß in der StuKo Ende 'Juni ~ 1 monatige Frist zur Obermittlung ans Bundesministerium - 3-
monatige Untersagungsfrist - Ende Oktober- Studienplan tritt erst im Sommersemester in Kraft). 
Die bisherige Regelung - zwei Monate - sollte beibehalten werden. 

§6 (Erlassung des Studienplanes bei Einrichtung an mehreren Universitäten) 

piese Bestimmung könnte in besonderen Fällen zu Problemen führen, da die 
Gesamtstudienkommission Kernfächer für verschiedene Verwendungsprofile (Bildungsziele) 
festlegen müßte, die sich aber' in großen Teilen auch widersprechen könnten. Der 
Verfahrensablauf sollte auf dieses Problem hin untersucht werden. 
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WeitE!rS ist offen, wie sich der Studienplan zu Änderungen der Kernfächer zu verhalten hat. Es . 
könnte der Fall auftreten, daß, sollten die Kernfächer geändert werden, notwendige andere. 
Studienplanänderungen aufgeschoben werden, um nicht den ganzen Studienplan ändern zu 
müssen. 

, §7 (Untersagung des Stu~ienplanes) 

Unter Punkt 2 wird in den Erläuterungen auch die inhaltliche Überprüfung des Studienplans 
anhand des Verwendungsprofils (Bildungsziele) zu den Verfahrensvorschriften gezählt. Dies läßt 
dem Bundesministerium aber übermäßig großen Spielraum für die Einmischung ,in 
Angelegenheiten derStuKo, von Autonomie kann hier wohl nicht gesprochen werden,'diese ' 
Hintertür' ist. abzulehnen. 
Punkt 3: Wir begrußen die Hervorhebung der Untersagung wegen Diskriminierung auf Grund 
des Geschlechts.. ' , . . 

. Punkt 4 und 5: Mit die~en Bestimmungen könnte das Bundesministerium jeden Studienplan 
untersagen, da es sich um reine Ermessensfragen handelt. Die Entscheid",ng in diesen Belangen 
. sollte ausschli,eßlich der Universität in ihrer Autonomie überlassen bleiben. .,. 

§8 (Inhalt des Studienplanes) 

. . 

Abs. 1: Die in Punkt 3 geforderte Festlegung der Arten der Lehrveranstaltungen in den Kem
und Schwerpunktfächern scheint uns zu determinierend. Es sollte sich um eine Kann
Bestimmung handeln. Nur' für bestimmte Lehrveranstaltungen in den Kern-und 
Schwerpunktfächern sollte eine Determinierung vorgesehen ~erden müssen, wie es auch in den 
Materialien zur Studienreform IV, Seite109f., vorgeschlagen wird. ' 
Punkt 4: Die. Festlegung des·Stundenausmaßes für die freien Wahlfächer sollte in Prozent der 
Gesamtstunden geschehen. 
Wir fordern daruberhinaus eine Ausdehnung auf zumindest 25 % der Gesamtstunden. 

Abs. 2: Dieser Absatz ist völlig inakzeptabel. Hauptgrund ist die fehlende Rechtssicherheit, auf 
die auf keinen Fall verzichtet werden kann. Darüberhinaus könnte es zu Studienverzögerungen 
führen, wenn zB vor Abschluß eines Studiums weitere Lehrveranstaltungen eingeführt würden, 
was sicher nicht im Sinne des Gesetzgebers ist. 

2.TEIL: STUDIERENDE 

, 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

Es ist zu gewährfeisten, daß die derzeit Inskribierten auch nach Einführung dieses Gesetzes ohne 
Einschränkung ihres rechtlichen Status weiterstudieren können. 

§9 (Zulassung zum Studium) 

Durch mehrfache Angehörigkeit zu verschiedenen Universitäten könnte es zu einigen 
administrativen Problemen kommen, die an die Universitätsangehörigkeit . gebunden sind (zB ZA.-
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WahQ. 
In jedem Fall bedarfes eines vereirifachten Veifahrens für die zweite und jede weitere Universität, 
an der um Zulassung angesucht wird,ansonsten würde die Vereinfachung ,in der Verwaltung ad 
absurdum geruhrt. 

§10 (Zulassungsverfahren) 

Abs. 3: Der Ausdruck "Fremde"· hat eindeutig diskriminierende Wirkung, vorgeschlagen wird die 
Verwendung des Begriffs "Angehörige andererStaatenlStaatenlose". . 

Diese hier formulierte Kritik ist auch auf alle weiteren Bestimmungen, die den Ausdruck .Fremde" 
verwenden, anzuwenden. 

~ . 

. Abs. 4: Wir schlagen eine· andere Festlegung· der Fristen vor. die geeignet ist, der Verwaltung 
genügend Zeit und den Antragstellerinnen ausreichend Rechtssicherheit und Klarheit zu bieten. 
Die Frist zur Einbringung der Anträge endet vier W~en vor Beginn der Zulassungsfrist, die 
Entscheidung .ist von den zuständigen Stellen spätestens bis' zu Beginn der Zulassungsfrist zu 
treffen. . '. 

§11(Rechte . der Studierenden) 

Abs. 1: Die Einschränkung der Lemfreiheit auf die tatsächlichen Möglichkeiten steift eine massive 
\. Einschränkung dar und ist damit absolut abzulehnen. . . 

Die Aufzählung der Rechte der Studierenden stellt eindeutig einen Rückschritt gegenüber dem 
AHStG dar. So fehlt zB die Möglichkeit. zwischen Angehörigen des Lehrkörpers beim Besuch von 
Lehrveranstaltungen des gleichen Faches frei zu wählen. Weiters fehlt das Recht auf freien 
Besuch von Lehrveranstaltungen, ohne daß ein Studienabschluß angestrebt wird. 
Es soll auch möglich sein, das gleiche Studium an verschiedenen Universitäten zu studieren. 
Der Punkt 8, der vom AHStG abgeschrieben sein dürfte, ist wohl dem Studiendekan vorbehalten, 
die Studierenden haben aber das Recht, akademische Grade verliehen zu bekommen. 

Abs. 2: Es ist nicht einsichtig, wieso Angehörige anderer Staaten/Staatenlose einen höheren 
Leistungsnachweis erbringen müssen als inländische Studierende. Dies stellt eine grobe 
Ungleichbehandlung dar, wir fordern die Streichung dieser Passage . 

. §12 . (Ausweis für Studierende). 

Wir begrüßen die Verlängerung der Gültigkeitsdauer auf ein Jahr. Für Studierende, die im 
Sommersemester ihr Studium beginnen, soll der StudentInnenausweis bis zum 31. März des 
darauffolgendes Jahres gültig sein, da ja auch die Verlängerung der Zulassung im 
Sommersemester geschieht. 
Offen bleibt. die Frage, ob jede Universität, an der man zugelassen ist, einen Ausweis rur 
Studierende ausstellt (vgl auch Anm zu §9). 

§13 (Hörerevidenz) 

Wir begraßen die Reduktion der erhobenen Daten. 
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; Als problematisch sehen wir, in Abs. t (12) undAbs 3 (7) die Angabe des· Beendigungsgrundes . 
des Studiums, da' diese Daten unerheblich sind.· . 

2~ Abschnitt:. Studierende ·von Diplom- und Doktoratsstudien 

§14 (Zulassung zum Studium) 

Abs. 1 (Z 2): Wir gehen davon aus, daß die allgemeine Universitätsreife die_ einzige 
Voraussetzung für die Zulassung zu einem Studium sein soll, darüber hinausgehende, 
notwendige Kenntnisse sollen an der Universität im Rahmen des Studiums vermittelt werden. Ziel 
sollte sein, daß die Form der Vorbildung nicht die Wahl des Studiums determinieren sollte. 
Dies gilt insbesondere deshalb, da der Entwurf vorsieht, daß die besondere Universitätsreife vor 
der Zulassung nachzuweisen ist. 

Abs. 2 (Z 3): Die Einführung einer erforderlichen. Mindeststudienleistung fehnen wir 
entschieden ab, da diese den Weg zur stärkeren Verschulung und der Enführung.eines de facto 

. numerus clausus führt. Das gering ers.cheinende Ausmaß von einer LehrveranStaltung bZweiner 
Prüfung könnte jederzeit erhöht werden. Unklar bleibt, wie die geforderte Leistung nach der 
erstmaligen Nichtverlängerung erbracht werden soll, oder dürfen PrClfungen auch ohne Zulassung . 
abgelegt werden? . .' 

Z 4: Es sind keine Ausnahmen vorgesehen, was insbesondere Studierende mit Kind, behinderte. 
. Studierende und berufstätige Studierende ungerechtfertigt diskriminiert. Wir verweisen auf das 

AHStG §6 (5) b. Die Möglichkeit der Studienunterbrechung (Beurlaubung) ist nicht vorgesehen, 
was wir als Defizit empfinden. . 

Abs. 3: Die Sinnhaftigkeit einer solchen Regelung wird von uns stark bezweifelt, es ist uns nicht 
klar, was damit für ein Ziel verfolgt werden sollte. 

Abs. 4 (Z 4): Die Festlegung der ausreichenden Studienplätze ist kaum möglich, da bei einem 
freien Studienzugang diese erst am Ende der Zulassungsfrist bekannt sein könnten. Wir fordern 
deshalb die Streichung dieses nicht sinnvoll exekutierbaren Passus. Weiters handelt es sich um 
eine Diskriminierung von Studierenden anderer StaatsangehörigkeiVStaatenlose. In manchen 
Fällen konnte diese Bestimmung dazu führen, daß dieser Personengruppe sogar bei 
fortgeschrittenem Studium die Zulassung wegen zuwenigen Studienplätzen verweigert wird. 

Abs 5: Im Sinne der Lemfreiheit sollte es auch möglich sein, an verschiedenen Universitäten für 
das gleiche Studium zugelassen zu werden . 

. §15 (Allgemeine Universitätsre~fe) 

§16 (Besondere Universitätsreife) 

Wir fordern die ersatzlose Streichung dieser Bestimmung, da wir davon ausgehen, daß die 
allgemeine Universitätsreife alleinige Voraussetzung zur Zulassung sein soll. Die Art der 
Reifeprüfung darf nicht die Auswahl an möglichen Studien determinieren oder erschweren: Die 
"studienspezifischen Erfordernisse" sind im Rahmen des gewählten Studiums zu vermitteln. 
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Völlig inpraktikabel erscheint diese Bestiritmung auch, da die erford~nlichen Voraussetzungen vor . 
der Zula~ung zu erbringen wären . 

. §17 (Zusätzliche Erfordernisse) 

Ohne mögliche Fristverlängerung nach der Zulassung ist diese Bestimmung abzulehnen. 

§18(Studienplätze) 

Wir stellen diese B~stimmung in Frage, da es in Österreich den frei~n Hochschulzugang gibt und 
. die Anzahl beschränkter Studienplätze .nicht zu ermitteln ist (vgl Anm zu §14 (4». 
Wir begrußen jedenfalls die Möglichkeit einer bevorzugten Aufnahme von Bewerberfnnen 'aus 
Entwicklungsländem. . 

.... ..:, 

'. §19 (Information für Studierianfänger) 

Wir begrüßen die Festschreibung vo~ Studie~infonnation im vorlieg~nden Entwurf. in Anbetracht. 
der Obert,orderung' der Studiendekane schlagen wir die Zusammenarbeit mit der 
Hochschülerinnenschaft vor, da diese auf diesem Gebiet langjährige Erfahrungen besitzt. Die 
Bereitstellung von Geldmittel für diese wichtige Tä.igkeit wird von uns äußerst positiv beurteilt. - . . .. 

§20 (Verlängerung der Zulassung) 

Die Einführung einer erforderlichen Mindeststudienleistung lehnen wir entschieden ab, da diese 
den Weg zur stärkeren Verschulung und·der Einführung eines de facto numerus clausus führt. 
Das gering erscheinend Ausmaß von einer Lehrveranstaltung bzw einer Prüfung könnte jederzeit 
erhöht werden. Unklar bleibt, wie die geforderte Leistung nach der erstmaligen Nichtverlängerung 
erbracht werden soll, oder dürfen Prüfungen auch ohne Zulassung abgelegt werden? 

§21 (Erlöschen der ZUlassung) 

--
Abs. 1: Diese Bestimmung ist kaum exekutierbar und geht vom Mißtrauensgrundsatz aus. 

§22 (Abgangs;' und Abschlußbescheinigung) 

3. Abschnitt: Studierende von Universitätslehrgängen ynd Lehrveranstaltungen 

§23 (Zulassung zum Studium) 

§24 (Erlöschen der Zulassung) 
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3.TEIL: STUDIEN 

, 
1. Abschnitt:' Allgemeine Bestimmungen 

§25 (Einteilung der Studien) 

'Universitätslehrgänge dürfen nicht nur kostenpflichtig angeboten werden, wir vermissen auch 
Kurzstudien und Aufbaustudien. 

, §26 (Studien In einer Fremdsprache) 

Abs. 1: ,Lehrveranstaltungen'in einer Fremdsprache sollten ~'nserer Ans'icht nach nur fakultativ 
"angeboten werden, ,da nicht verlangt werden kann,- daß die Studierenden ,eine Vielzahl von 
Fremdsprachen beherrschen (Beispielsweise wäre eine Lehrveranstaltung in Portugiesisch eine 
unüberwindliche Hürde im Studium). .'," 

, 'Abs. 3: Wir begrußen die Möglichkeit, wissenschaftliche Arbeiten auch in einer Fremdsprache 
abfassen zu können. ' 

§27 (Einteilung des Studienjahres) 

Abs. 2: Die Abhaltung von Lehrveranstaltungen in den Ferien darf nur für Wahlfächer möglich 
sein, aber auch hier muß die Feststellung des Bedarfs konkretisiert werden, zumindest von der 
Studienkommission. Die Bestimmung im Entwurf benachteiligt Studierende, die aus sozialen oder 
anderen Gründen in den Ferien arbeiten müssen. 

§28 (Studiendauer) 

Abs. 2: Wir begrüßen diese Bestimmung. Neben den Bedürfnissen berufstätiger Studierender 
sind aber auch die von Studierenden mit Kind zu berücksichtigen. 

§29 (Einrechnung von Semestern) 

Abs. 2: Wir halten diese Bestimmung für nicht durchführbar, weiters ist sie unvereinbar mit einer 
freien Studiengestaltung (Lemfreiheit), wir plädieren deshalb für die Beibehaltung der bisherigen 
Regelung im AHStG. 

§30 (Anrechnung von Studien) 

'Abs. 1: Es sollte auch die Möglichkeit bestehen, sich einzelne Fächer und Prüfungen anrechnen 
zu lassen. 

Abs. 4: Diese Bestimmung ist nicht' zielführend. da im vorhinein niemals alle Lehrveranstaltungen 
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. . 

" und PrüfungenbeJÜlnnt sein können, die im Ausland sinnvoll absolviert werden können. Wirtreten 
, . . . \ 

fGreine pauschalierende, ausschließlich thematisch beschränkte Anrechnung ein. . 

2. Abschnitt; Studien an Universitäten 

§31 (Diplomstudien) 

Abs. 1: Die Orientierung an den von.uns geforderten allgemeinen Zielen (vgl Anm zu §1) sollte 
hier festgeschrieben werden. 

Abs.2: Die Gliederung der Studien in Studienabschnitte und die Festlegung der Aufgaben der 
einzelnen Abschnitte soll der Studienkommission überlassen bleiben, cIS sie .die Anforderungen 

. des Studiums am besten kennt. '. . 

.' . §32 (DIplomstudien als Individuelle Studien) 

Abs. 1: Es ist sicherzustellen, daß absolvierte 'Semester in die individuellEm Studien 
eingerechnet werden können. Die Praxis sollte so sein, daß man zum ähnlichsten Studium 
zugelassen wird, dieses dann aber mit Zulassung zum individuellen Studium voll eine' und 
anrechenbar bleibt.' . 

Abs. 2: Statt einem Verwendungsprofil sind die Bildungsziele zu definieren; Die Studiendauer 
sollte mindestens 8 Semester betragen, das minimale Stundenausmaß sollte 120 Stunden 
betragen. 

§33 (Doktoratsstudien) . 

§34 (Universitätslehrgänge) 

3. Abschnitt; Lehrgänge an außeruniversitären wissenschaftlichen. 
Elildungsejnrjchtungen 

§35 (Verleihung des universitären Charakters) 

§36 (Aufsicht) 
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L 

, 4. TEIL: FÄCHER 

. §37 (Einteilung der Fächer) 
... 

§38 (Kernfächer) 

§39 . (Schwerpunktfächer) 

Abs. 2: Die Möglichkeit von Schwerpunktfächem als Wahlfächer sollte zumindest 50 % des 
Stundenausmaßes betragen und auch im Gesetz festgeschrieben werden. 
Aus einem Antritt zu einer Prüfung' darf nicht ein Pflichtcharakterdieser Prüfung abgeleitet 
·werden. '. -

§40 (Freie Wahlfächer) 

, Das Stundenausmaß sollte in % des Gesamtstundenaußmaßes festgeschrieben werden, wir 
verlangen eine Erhöhung auf zumindest 25 %. 
Es sollten auch ausländische Universitäten miteinbezogen werden. 
Aus einem Antritt zu einer Prüfung darf nicht ein Pflichtcharakter dieser Prüfung abgeleitet 
werden. 

Wir fordern die Beibehaltung der Möglichkeit des Fächertausches, der zumindest im 
2. Studienabschnitt bis zu einem definierten Stundenausmaß (50 %) möglich sein sollte. 

·5. TEIL: LEHRVERANSTALTUNGEN 

§41 (Arten der Lehrveranstaltungen) 

§42 (Information über die Lehrveranstaltungen) 

Wir begrüßen die festgeschriebene Informationspflicht der Lehrveranstaltungsleiterinnen 
ausdrücklich. Unklar bleibt aber, wer die "interessierten" Studierenden sind, eine Konkretisierung 
wäre. aber wünschenswert (zB Aushang am Institut, Internet, Vorlesungsbeginn etc.). 

§43 (Besondere Voraussetzungen) 

Abs •. 1: Zur Vermeidung einef zu starken Reglementierung des Studiums sollte maximal die 
Vorlage ~ Zeugnisses ~ Lehrveranstaltung möglich ;sein. 

Abs. 2: Die Ankündigung hat rechtzeitig vor Beginn der Anmeldung zu erfolgen. 
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" ' 

6. TEIL:' FESTSTELLUNG DES' STUDIENERFOLGES 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

§44 (Arten der FesteIlung des $tudienerfolges) 

Abs. 2: Wir begrußen :diese Bestimmung. 

§45 . (Beurteilungen) 

Abs.1: Die Reduktion derfllnfteiligen Notenskala auf eine dreiteilige wird von der 
HochschOierlnnenschaft an der Universität rur 80denkultur als wichtiger Fortschritt gesehen. 
Wir begrussen die Begrundungspflicht der negativen Beurteilungen. . . .' 

. Wir fordern die Berufungsmöglichkeit auch gegen. Beurteilungen (vgl Anm zu §62 (3». 

Abs. 2:' Besteht die Beurteilung einEn Lehrveranstaltungaus der Summe verschiedener 
. Lehrveranstaltungsteile (Ringvorlesung uä), so sollte die Beurteilung aUer Teile. dem Studierenden 
bekarihtgegeben werden mQssen (Prüfungsprotokoll soll eingesehen werden dOrfen.) 

§46 (Wiederholungen) 

Abs. 1: Wir begrußen ausdrucklich die Möglichkeit der kommissionellen Prüf~ng bei der zweiten' 
Wiederholung. 
Diese Regelung benachteiligt allerdings Studien, die vor allem aus Lehrveranstaltungsprüfungen 
bestehen, wir fordem deshalb die Gleichstellung des FesteIlung des Studienerfolgs einer 
LehrveranstaltlJng mit EinzelprClfungen. ' 
Diese Forderung gilt auch für alle folgenden Bestimmungen, die diese Unterscheidung zu . . 
Ungunsten der Lehrveranstaltungen treffen. 

Abs. 4: Der Wegfall von Reprobationsfristen ist ein Schritt in Richtung selbstbestimmten 
Studierens und wird deshalb von uns begruBt. 

§47 (Ungültigerklärung) 

§48 (Zeugnisse) 

Abs. 2: Die BegrOndung der negativen Beurteilung soll auf dem Zeugnis dokumentiert werden. 

Abs. 3: Wir begruBen die Festsetzung einer Frist. 

2.Abschnitt: Prüfungsarten 
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§49 (Arten . der Prüfungen) '. . '" ' 

Die MÖglichkeit der Festlegung der Abfolge von Prüfungen und PrüfungsteUen widerspricht der 
. Zielsetzung eiries selbstbestimmten Studiums und ist -deshalb abzulehnen, sie fOhrt nur zur 
Verschulung der Studien. 

§50 (Feststellung des Sttidienerfolgs In Lehrveranstaltungen) 

§51(Ergänzungsprüfungen) 

§52 (Abschlußprüfungen) 

§53 (DIplomprüfungen) 

Abs. 3: Diese Bestimmung ist aus unserer Sicht zu begrußen. 

§54 (Rigorosen) 

Abs. 2 sollte um in- und ausländische Personen· mit gleichzuhaltenderQualifikation erweitert 
werden. 

3. Abschnitt: Prüfungsverfahren 

§55· (Prüfungszeiträume) 

Abs. 2: Die Feststellung des Studienerfolgs in Vorlesungen soll auch zwingend am Anfang des 
, . 

Semesters vorgeschrieben werden. 
Es ist nicht klar, was mit dem Satz "nach,Maßgabe der Möglichkeiten bis längstens zwei Semester 
... " bezweckt werden soll, wir fordern deshalb die Streichung dieses Teils der Bestimmung. 

, §56 (Zulassung zu Prüfungen) 

Abs. 3: Der zweite Satz ist zu streichen, diese Bestimmung soll fIlr alle anwendbar sein, die 
triftige Grunde, vorweisen können. 

§57 (Antrag auf Zuteilung der Prüfer und Prüfungstage) 

Abs. 1: Vgl. Anme~kung zu §46 (1). 

Abs. 2: Nur die alleinige Außerungder WOnsche ist ziemlich belanglos, die Vorschläge der/des 
Studierenden sind auch nach Möglichkeit zu berucksichtigen, das soll in dieser Bestimmung auch 
festgeschrieben werden. 
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. ". 

. §58 (Zuteilung der Pr.üfer· und Prüfungstagel 

Abs.1 und 2: VgL Anmerkung zu §46 (1). 

Abs. 5: Bei einer Vertretung ist die Zustimmung der/des Studierenden erforderlich. , 
. . 

Abs. 6: Hier sollten Verhinderungsgründe geltend gemacht werden können, sollte einE 
StudierendEr nicht in der Lage sein, sich schriftlich abzumelden • 

. §59 (Prüfungssenate) 

Abs. 4: Hier ist die Zustimmung der/des Studierenden erford~~lich .. 

, -

.- §60 (Durchführung der Prüfungen) 

Abs. 1: Wir begrußen die Fo~ulierung "Kenntnisse 'und Fähigkeiten-. Die Festschreibu!'1g, daß 
auf den Inhalt der Lehrveranstaltung Rücksicht zu nehmen ist, dürfte zwar nur bei groben 
Vergehen exekutierbar sein,wir begrußen trotzde~ die Festschre~ung in dieser Form . 

. Abs. 4: Die stichwortartigen Antworten sollen in jEHiem Falle im Prüfungsprotokoll. vermerkt 
-werden, das schafft Transparenz bei Beschwerden und verlangt eine nachvollziehbarere 
Beurteilung. -

§61 (Anerkennung. von Prüfungen) 

Abs. 1 (Z 3): Diese Bestimmung soll auch für Schwerpunktfächer und freie Wahlfächer gelten. 

Abs. 2:. Wir begrüßen die Möglichkeit, auch' Prüfungen von anderen postsekundären 
Bildungseinrichtungen anzuerkennen, dies ist ein positiver Schritt in Richtung Durchlässigkeit der 
-Bildungseinrichtungen .. 

Abs. 5: Der Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit soll auch während des 
Auslandsaufenthaltes, der Antrag auf Anerkennung nach dem Auslandsaufenthalt auch ohne 
Feststellungsbescheid eingebracht werden können. 

§62 (Rechtsschutz bei P,rüfungen) 

Abs. 1: Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine 'dringend erforderliche Maßnahme, 
deren Wichtigkeit wir hier unterstreichen möchten. 

Abs. 3: Noch immer vermissen wir den vollständigen Rechtsschutz bei Prüfungen, wie er in 
anderen Ländern üblich ist. Die vorgelegte Bestimmung stellt aber zweifellos einen Fortschritt in 
die' richtige Richtung dar. . 

Abs. 6: Diese Bestimmung wird von uns ausdrucklich begrußt. 
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-4. Abschnitt; Wissenschaftliche Arbeiten 

§63 (Diplomarbeiten) 

Abs. 1: Die Möglichkeit der gemeinsamen Bearbeitung eines Themas ist eine alte Forderung der 
HochschUlerinnenschaft. Diese wird daher beg rußt. Sie entspricht auch den Anforderungen der 
Gegenwart: T-eamarbeit • 

. Abs. 3: Diese Bestimmung entspricht ~iner in der Gegenwart oft angewandten Praxis. Die 
tatsächlichen Betreuertnnen sollen nicht nur im Hintergrund agieren, sondern auch das erhalten, 
was ihnen zusteht: einen offiziellen Status. 

Abs. 5: Diese Bestimmung. widerspricht dem Ziel dieses Gesetzes,·· nämlich, der· 
. Studienzeitverkürzung. Sechs· Monate sind unzumutbar; wurde eine Diplomarbeit ordentlich 
betreut, so kann die Begutachtung· nicht so lange dauern. Wir fordern 9ie Begutachtung in zwei 
Monaten. 

Abs. 6: Wir begruBen diese Bestimmung. 

§64 (Dissertationen) 

Abs. 3: Vgl Kommentar zum §63 (5). 

Abs. 4: Der Fristenlauf kann zu einer Verzögerung von mehr als einem Jahr führen, die nicht von 
der/dem Studierenden verursacht wurde. Das iSt unzumutbar. Wir fordern die Kürzung der Fristen. 

§65 (Einsicht in die Beurteilungsunterlagen) 

§66· (Anerkennung von wissenschaftlichen Arbeiten) 

§67 (Ablieferungspflicht) 

Abs. 2: Wir sprechen uns- eindeutig gegen die Möglichkeit der Sperre von wissenschaftlichen 
Arbeiten für die Öffentlichkeit aus. Dahinter stehen rein wirtschaftliche Interessen. Unserer 
Meinung nach soll der Zugang zum Wissen frei sein. We~ers kommt es zu einem unzumutbaren 
Druck seitens der Wirtschaft auf Studierende, wenn die Möglichkeit der Sperrung besteht. Hier 
muß die Universität auf ihre Unabhängigkeit Wert legen und die Wirtschaft andere Formen der 
Zusammenarbeit mit den Universitäten finden; Der Einfluß der Wirtschaft nimmt mit dieser 
Bestimmung zu. Wir. fordern die St~eichung dieses Absatzes .. 

14 

405/SN-54/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)14 von 17

www.parlament.gv.at



. . 

7. TEIL:' AKADEMISCHE GRApE 

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen 

§68 (Verleihung akademischer Grade) 

>§69 (Führung akademischer Grade) 

" 

§70 (Verlust inländischer akademischer Grade) 

',' 

§71 (Strafbestimmungen) 
........ 

2. Abschnitt: Diplomgrade und Doktorgrade) 
. . :. .'.~ 

§72 (Diplomgrade) . 
. .' . -

Abs. 1: Wir sprechen 'uns tür eine Vereinfachung der Titel aus: MagistralMagister und Diplom
Ingenieurln sollten genügen. Eine weitere Möglichkeit läge in der Verwendung des Studiums als 

,< Teil des Trtels: Diplom-PolitologinlDiplom-Politologe etc.' , 

Abs. 2: Die Absolventinnen sollten den Titel erhalten, der an der Universität ihres Schwerpunktes 
verliehen wird. Jedenfalls abzulehnen ist ein "Schmalspur-Magister'. Vgl. auch Anmerkung zu §32. 

I 

§73 . (Doktorgrade) 

3. Abschnitt: Nostrifizierung ausländischer akademischer Grade und 
Studienabschlüsse 

§74 (Nostrifizierung) 

§75 (Antrag) , 

§76 (Ermittlungsverfahren) 

Abs. 2: Die Setzung einer Frist ist für uns nicht begründet, bietet aber jedenfalls die Möglichkeit 
von Willkürakten. Dieser Teil der Bestimmung ist deshalb zu streichen. . 

§77 (Nostrifizierungsbescheid) 
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§78 (Feststellung der Nostrifizierung) 

§79 (Widerruf der Nostrifizierung) 

8. TEIL: ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

. §80 (Inkrafttreten) 

§81 (Außerkrafttreten) 

.. - §82 (Obergangsbestimmungen) 

'. Abs. 4: Mitdieser Bestimmung wird bewirkt, daß auch kleinere Änderungen zu, ei~er kompletten 
Studienplanänderung führen würden, notwendige Reformen würden somit aufgeschoben, bis die 
Bestimmung deS Abs. 5 in Kraft treten würde: . -

Abs. 6, Abs. 7, Abs. 8: Die vorgeschlagene Regelung läßt jeden Anspruch· auf Studien- und 
Rechtssicherheit vermissen. Sowohl der vorgeschlagene Zeitpunkt als auch- die einzelnen .' 
Bestimmungen sind nicht geeignet, das Gesetz ohne Komplikationen. für 'die 
Universitätsverwaltung und die Studierenden überzuführen. Wir fordem deshalb das Recht, nach 
den zum Zeitpunkt der Immatrikulation gültigen Bestimmungen zumindest für die Zeit der 
Mjndeststudiendauer fertig studieren zu können. Die Möglichkeit, sich den neuen Bestimmungen 
zu unterwerfen, muß aber auch geWährleistet sein. Wir verlangen also eine Präzisierung der 
Übergangsbestimmungen, die geeignet sind, die Rechtssicherheit zu gewährle~ten. 

§83 (Universitätsbericht) 
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.. 

... 1.-.. • 

. 'L...I' ___________ ~ ___ A_.;N_H_A_N_G _ _..,;..; ____ ~ ___ ___I 

Es ist nicht nachvollziehbar, wie die einzelnen Höchststundenzahlenerniittelt wurden. Die 
unterschiedlichen Stundenanzahlen lassen auf eine unterschiedliche Gewichtung schließen, die 
wirtschaftlich interessantesten' Studien werden· dabei am höchsten eingestuft. Wir treten für die 
gleiche Behandlung von ingenieurwissenschaftlichen, kulturwisse~schaftlichen, 
naturwissenschaftlichen, rechts-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen, theologischen . sowie 
Lehramtsstudien ein." " ". '. ". "'. .'. 
Deshalb fordern wir die· Angleichung der einzelnen $tudienrichtungen - auf die 
Semesterbelastungbezogen.'S Semester: max. 120 h, 10 SemeSter: max., 150 h etc . 
. Für Studien, die eine 'höhre Stundenanzahl benötigen, müßte eine höhere Mindestsemesterzahl 
vorgesehen werden. Das hätte den Vorteil,daß. damit auch die 'Ansp'ruchsdauer für 

. Stipe~ienbezieherlnnen verlängert werden würde. 
'. 

Die Verkürzung der kulturWissenschaftlichen "Studien auf 6 Se~ester halten wir tür untragbar~ 
Oiese Verkürzung kommt einer Abschaffung gleich, da die internationale Anerkennung nicht mehr " 
.gewährleistet sein Würde.. . . . . 

Mitarbeiterlnnen: Inni Salzer, Simone K6nig, Tsnja Loziczky, Mation Sch6nfeidnger, AndI8a Heistingsr, Martina Chang, Phifipp 
. Rode, Nalben Illming, N{na Osn/dmaier, ClJtistofAmsnn ." . ..' . 
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